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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am 

Donnerstag, den 21. Juni 2012, 10.30 Uhr, 

im Konferenzzentrum des Best Western Hotels Oldentruper Hof, Niedern-
holz 2, 33699 Bielefeld, (www.oldentruper-bielefeld. best western.de) 
stattfi ndenden ordentlichen Hauptversammlung der  Dürkopp Adler 
Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Auf-
sichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2011, des 
Lageberichts für die Dürkopp Adler Aktiengesellschaft und den 
Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläu-
ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 
Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011

 Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu Tages-
ordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung, da der Aufsichtsrat den 
Jahres- und Konzernjahresabschluss bereits gebilligt hat und der 
Jahresabschluss damit festgestellt ist. Auch eine Beschlussfassung 
der Hauptversammlung über die weiteren in Tagesordnungspunkt 
1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen, 
ist gesetzlich nicht vorgesehen.

 Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind 
im Internet unter www.duerkopp-adler.com über den Link Inve-
stor Relations/Hauptversammlung zugänglich und liegen von der 
Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft, Potsdamer Straße 190, 
33719 Bielefeld, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf 
Wunsch wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen 
unverzüglich kostenlos zur Verfügung gestellt. Ferner werden die 
Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläu-
tert werden. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
 Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Dürkopp Adler 
Aktiengesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Dürkopp  Adler 
Aktiengesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu  erteilen.



4

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer des Jahres-
abschlusses und des Konzernabschlusses der Dürkopp Adler Akti-
engesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

5.  Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

 Die Amtszeit des Vertreters der Anteilseigner im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft, Herrn Minliang Ma, endet mit Ablauf der Hauptver-
sammlung am 21. Juni 2012. 

 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende 
Person für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, als 
Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen: 

Herrn Minliang Ma 
Mitglied des Board of Directors und General Manager der 
SGSB Group Co., Ltd., Shanghai, China

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG zu den Mitglied-
schaften von Herrn Minliang Ma in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Shanghai Butterfl y Import & Export Co., Ltd., China  (Vorsitz) 
• Shanghai Suoying Zhiye Co., Ltd., China (Vorsitz) 
• Dürkopp Adler Trading (Shanghai) Co., Ltd., China 
• Shanghai Shanggong Butterfl y Sewing Machine Co., Ltd., 

China (Vorsitz) 

 Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 der Satzung i. V. m. §§ 96 
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. §§ 1, 4 Drittelbeteiligungsgesetz 
aus sechs Mitglieder zusammen, von denen vier Mitglieder von 
den Anteilseignern und zwei Mitglieder von den Arbeitnehmern 
gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvor-
schläge gebunden.

6. Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsrats-
vergütung und entsprechende Satzungsänderung

 Die Bedeutung des Aufsichtsrats als Beratungs- und Überwa-
chungsorgan und seine Verantwortung für das Wohl der Gesell-
schaft sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dem 
soll durch eine moderate Erhöhung der festen Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft 
Rechnung getragen werden. Daneben soll die erfolgsabhängige 
dividendenbasierte Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
beibehalten werden. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
steht auch weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder sowie zur wirtschaftlichen 
Lage und dem Erfolg der Gesellschaft.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

a. § 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „§14 Aufsichtsratvergütung und Haftpfl ichtversicherung

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem  Ersatz 
ihrer Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörig-
keit zum Aufsichtsrat eine nach Abschluss dieses Geschäfts-
jahres zahlbare feste Vergütung von je Euro 7.500, die sich 
für jedes den Satz von 14 % des Grundkapitals übersteigende 
Prozent Dividende um eine variable Vergütung von EUR 
511,29 erhöht. Dividende im Sinne der vorhergehenden Be-
stimmung ist die Bruttodividende, die sich vor Berücksichti-
gung der hiervon anfallenden Steuer gutschriften und Steu-
ereinbehalte ergibt. 

(2)  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten, der 
stellvertretende Vorsitzende den 1,5-fachen Betrag der Ver-
gütung gemäß Absatz (1). 

(3)  Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Ge-
schäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine 
im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. Scheidet ein Mit-
glied des Aufsichtsrats aus einer mit einer höheren Vergü-
tung verbundenen Funktion aus, fi ndet in Ansehung des mit 
der betreffenden Funktion verbundenen Teils der Vergütung 
der vorstehende Satz entsprechende Anwendung.

(4)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz der auf 
ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Mehrwertsteu-
er, soweit die Gesellschaft zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

(5)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse 
der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe  unter-
haltene Haftpfl ichtversicherung für Organmitglieder und Lei-
tungsverantwortliche einbezogen, soweit eine solche besteht. 
Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.“

b.  Die unter lit. a. dieses Tagesordnungspunktes genannte Satzungs-
änderung ersetzt mit Beginn ihrer Wirksamkeit die derzeitigen 
Regelungen zur Vergütung des Aufsichtsrats und fi ndet erstmals 
für das am 1. Januar 2012 begonnene Geschäftsjahr Anwen-
dung. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
das Grundkapital der Gesellschaft 20.962.967,13 Euro und ist 
eingeteilt in 8.200.000 auf den Inhaber lautende Stamm aktien. 
Jede Aktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der 
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 8.200.000 Stimmen 
beträgt.
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts

 Teilnahme durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich recht-
zeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachweisen, indem sie der Gesellschaft einen in 
Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder in englischer Sprache 
erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das de-
potführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut übermittelt 
haben. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung, also auf Donnerstag, den 31. Mai 2012 (0.00 
Uhr), (Nachweisstichtag), zu beziehen und muss der Gesellschaft 
ebenso wie die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf von Donner-
stag, den 14. Juni 2012 (24.00 Uhr), unter folgender Adresse zu-
gehen: 

 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
 Der Vorstand
 Potsdamer Straße 190
 33719 Bielefeld
 Telefax: +49-521-925 2402
 E-Mail: IR@duerkopp-adler.com

 Im Verhältnis zur Gesell schaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Aus übung des Stimmrechts als Akti-
onär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts 
bemessen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Akti-
onärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht 
keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme 
und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbe-
sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Ver-
äußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und 
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 
danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimm-
berechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder 
zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

 Nach Eingang der Anmeldung und Nachweis ihres Anteilsbe-
sitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir 
die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem 
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depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmel-
dung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen 
Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende 
Institut vorgenommen. 

 Stimmrechtsvertretung

 Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilneh-
men möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Akti-
onärsvereinigung, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch 
im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind die fristgerechte An-
meldung und der Nachweis des Anteils besitzes nach Maßgabe 
der vorstehenden Bestimmungen  (siehe oben „Teilnahme durch 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes“) erforderlich. Be-
vollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-
sellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-
form (§ 126 b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Ak-
tionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG oder nach 
§ 135 i.V.m § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institutionen oder 
Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. 

 Aktionäre, die einen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen 
möchten, werden gebeten, das von der Gesell schaft zur Verfü-
gung gestellte Vollmachtformular für die Vollmachterteilung zu 
verwenden. Das Vollmachtformular sieht auch eine Unterbevoll-
mächtigung vor. Es befi ndet sich auf der Rückseite der Eintritts-
karte, welche den Aktionären nach Eingang der Anmeldung und 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft zuge-
sandt wird. Das Vollmachtformular wird den Aktionären auch 
jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet 
unter www.duerkopp-adler.com über den Link Investor Relations/
Hauptversammlung abrufbar. 

 Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Haupt-
versammlung durch den Bevollmächtigten an der Ein- und Aus-
gangskontrolle der Hauptversammlung erbracht werden oder 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter folgender 
Adresse erfolgen:

 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
 Der Vorstand
 Potsdamer Straße 190
 33719 Bielefeld
 Telefax: +49-521-925 2402
 E-Mail: IR@duerkopp-adler.com
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 Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärs-
vereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG oder nach § 135 
i.V.m § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Person oder Institution 
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, 
sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden recht-
zeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 
Vollmacht abzustimmen. 

 Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesell-
schaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der 
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertretern sind neben einer Vollmacht 
auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. 
Die Stimmrechtsvertreter sind verpfl ichtet, weisungsgemäß ab-
zustimmen. Eine Ausübung der Stimmrechte nach eigenem Er-
messen ist nicht möglich. Die Aktionäre werden gebeten, für die 
Vollmacht- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 
be nannten Stimmrechtsvertreter das hierfür von der Gesellschaft 
vorge sehenen Formular zu verwenden. Das Formular zur Voll-
macht- und Weisungserteilung wird den Aktionären jederzeit auf 
Verlangen zugesandt und kann außerdem im Internet unter www.
duerkopp-adler.com über den Link Investor Relations/Hauptver-
sammlung heruntergeladen werden. Das Formular enthält Hin-
weise zur Vollmacht- und Weisungserteilung, um deren Beach-
tung wir unsere Aktionäre bitten. 

 Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen 
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie ihre eventu-
elle Änderung oder ihr Widerruf müssen bis zum 18. Juni 2012 
(24.00 Uhr) bei der Gesellschaft unter folgender Adresse einge-
gangen sein: 

 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
 Der Vorstand
 Potsdamer Straße 190
 33719 Bielefeld
 Telefax: +49-521-925 2402
 E-Mail: IR@duerkopp-adler.com

 Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Wei-
sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch an der 
Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erteilt, ge-
ändert oder widerrufen werden.

 Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

 Aktionäre können ihre Stimme auch ohne selbst oder durch ei-
nen Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen, 
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 
(Briefwahl). Auch im Fall der Briefwahl sind die fristgerechte An-
meldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach Maßgabe 
der vorstehenden Bestimmungen (siehe oben „Teilnahme durch 
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Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes“) erforderlich. Zur 
Briefwahl steht den Aktionären das von der Gesellschaft vorgese-
henen Formular zur Verfügung. Das Formular zur Briefwahl wird 
den Aktionären jederzeit auf Verlangen zugesandt und kann au-
ßerdem im Internet unter www.duerkopp-adler.com über den Link 
Investor Relations/Hauptversammlung heruntergeladen werden. 
Das Formular enthält Hinweise zur Briefwahl, um deren Beach-
tung wir unsere Aktionäre bitten. Die persönliche Teilnahme eines 
Aktionärs oder seines Bevollmächtigten an der Hauptversamm-
lung gilt automatisch als Widerruf von zuvor abgegebenen Brief-
wahlstimmen. Die Stimmabgabe durch Briefwahl sowie ihre even-
tuelle Änderung oder ihr Widerruf müssen der Gesellschaft unter 
folgender Adresse bis spätestens zum 18. Juni 2012 (24.00 Uhr) 
zugehen, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden: 

 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
 Der Vorstand
 Potsdamer Straße 190
 33719 Bielefeld
 Telefax: +49-521-925 2402
 E-Mail: IR@duerkopp-adler.com

 Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen 
oder diesen nach § 135 AktG oder nach § 135 i.V.m § 125 Abs. 5 
AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen können sich der 
Möglichkeit der Briefwahl bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen 
auf Wunsch die entsprechenden Formulare zur Verfügung. 

Tagesordnungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 500.000 EUR 
erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Ge-
genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesell-
schaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag 
des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht 
mitzurechnen – also spätestens bis Montag, den 21. Mai 2012, 
(24.00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
 Der Vorstand
 Potsdamer Straße 190
 33719 Bielefeld
 Telefax: +49-521-925 2402
 E-Mail: IR@duerkopp-adler.com

 Haben Aktionäre nach den vorstehenden Sätzen verlangt, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, so werden 
 diese unverzüglich nach Zugang des Verlangens in gleicher  Weise 
wie die Einberufung bekannt gegeben.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG

 Aktionäre können darüber hinaus Gegenanträge gegen einen 
oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß 
§ 126 Abs. 1 AktG übermitteln. 

 Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs 
und einer Begründung ausschließlich an folgende Adresse zu 
übersenden: 

 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
 Der Vorstand
 Potsdamer Straße 190
 33719 Bielefeld
 Telefax: +49-521-925 2402
 E-Mail: IR@duerkopp-adler.com

 Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, zugäng-
lich zu machender Begründung und einer etwaigen Stellungnah-
me der Verwaltung, die der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor 
der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, also spä-
testens bis Mittwoch, den 6. Juni 2012, (24.00 Uhr), zugegangen 
sind, werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet 
unter www.duerkopp-adler.com über den Link Investor Relations/
Hauptversammlung zugänglich gemacht, sofern die übrigen Vo-
raussetzungen für eine Pfl icht zur Veröffentlichung gemäß § 126 
AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegan-
gene Anträge von Aktionären werden nicht berücksichtigt. 

 Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder von Abschlussprüfern gelten die vorstehenden 
Ausführungen zu § 126 Abs. 1 AktG (einschließlich der angege-
benen Adresse) gemäß § 127 AktG entsprechend mit der Maß-
gabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. Der 
Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den 
Fällen des § 126 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, 
wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 
3 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort 
der vorgeschlagenen Person) enthält. Vorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht zugänglich ge-
macht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft 
der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
beigefügt sind. 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

 In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärs-
vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Be-



urteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 
131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Kon-
zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vor-
stand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen. 
Nach § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Versamm-
lungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen zu beschränken.

Weitergehende Erläuterungen 

 Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 
122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet 
unter www.duerkopp-adler.com über den Link Investor Relations/
Hauptversammlung abrufbar.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

 Die nach § 124 a AktG auf der Internetseite zugänglich zu ma-
chenden Informationen, insbesondere diese Einberufung der 
Hauptversammlung, die der Versammlung zugänglich zu ma-
chenden Unterlagen, Anträge von Aktionären und weitere Infor-
mationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter www.
duerkopp-adler.com über den Link Investor Relations/Hauptver-
sammlung zugänglich.

 Die Einberufung der Hauptversammlung wurde am 11. Mai 2012 
im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und solchen 
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausge-
gangen werden kann, dass sie die Information in der ge samten 
Europäischen Union verbreiten. 

Bielefeld, im Mai 2012

Dürkopp Adler Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Dietrich Eickhoff (Sprecher)
Ying Zheng

Geschäftsräume:
Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld
Telefon 0521-925-00

Telefax 0521-925-2402
www.duerkopp-adler.com

Register-Gericht: Bielefeld Nr. HRB 7042
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